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Rolle der Kommunalentwicklung (KE) g@@a
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Unsere Gesellschafter sind:

LBBW Immobilien Management GmbH
Gemeindetag Baden-Wirttemberg
Stadtetag Baden-Wirttemberg

Landkreistag Baden-Wirttemberg

Sparkassenverband Baden-Wurttemberg

Die KE ist das kommunale Kompetenzzentrum fir alle
Dienstleistungen rund um Stadtentwicklung, Stadtebauliche
Erneuerung, Konversion, Bauland- und Grundstticksentwicklung
im LBBW-Konzern.

Die KE wurde von der Gemeinde mit der Betreuung der
Sanierungsmalnahme beauftragt.
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Rickblick AT

10/2023:

04/2024:

24.07.2024

03/2025

30.04. 2025

04.07.2025

Antragstellung zur Aufnahme in ein Férderprogramm der
stadtebaulichen Erneuerung

Aufnahme in das Bund-Lander-Sanierungsprogramm
,Lebendige Zentren®

Beschluss Uber die Durchfihrung Vorbereitender Untersuchungen
gem. BauGB

Abschluss der Vorbereitenden Untersuchungen

Formliche Festlegung des Sanierungsgebiets durch
Beschluss der Sanierungssatzung und finalen
Sanierungsabgrenzung durch den Gemeinderat

Offentliche Bekanntmachung der Sanierungssatzung
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. .
Sanierungsziele S

G

Aufwertung der Geb&udesubstanz
(energetische) Sanierung priv. Gebaude, Abbruch im Hinblick auf Wohnraumschaffung, Umnutzung /
Sanierung Gemeindepfleghaus Harten

Schaffung von Wohnraum

Nutzungsintensivierung (Aus-/Umbau), Nach- und Umnutzung von leerstehenden Gebauden und
Gebaudeteilen (Nebengebaude, Scheunen), ggf. Abbruch und Neuordnung, Nutzung von innerértlichen
Nachverdichtungspotenzialen (insbesondere rickwartige Grundstiicksbereiche)

Aufwertung und Gestaltung des offentlichen Raums
Umgestaltung ,neue Ortsmitte“, Kreuzungsbereich Gartenstral’e und HolderlinstralRe, (Spiel-)Platzgestaltung
im Bereich Jahnstral3e (Astrid-Lindgren-Schule)

Okologische MaRnahmen
energetische Modernisierung Gebaudehille, Umsetzung energetisches Quartierskonzept, 6kol. Aufwertung
(privater) Grunflachen, weitere Umstellung auf LED-Stral3enbeleuchtung,
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Sanierungsziele S

Offentliche Gebaude
T Umnutzung ,Gemeindepfleghaus Harten®, Modernisierung ,Altes Schulhaus*

Verkehrliche Aspekte
Aufwertung und Umgestaltung einzelner Stral3enbereiche
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'
Sanierungssatzung o
8§ 142 ff. Baugesetzbuch (BauGB) h

= Zweck: Rechtliche Grundlage fur Behebung stadtebaulicher Missstéande durch gezielten
Fordermitteleinsatz und geordnete bauliche Entwicklung

= Geltungsbereich: Sanierungsabgrenzung

= Verfahrenswahl: Es sind keine sanierungsbedingten Bodenwerterhéhungen zu erwarten und es
ist nicht anzunehmen, dass diese die Sanierung erschweren - Durchfiihrung im vereinfachten
Verfahren nach BauGB (u.a. ohne Erhebung von Ausgleichsbetragen fur Eigentiimer)

= Sanierungsrechtliche Genehmigungspflicht ( § 144 BauGB): Bei z.B. Kaufvertragen,
Grundsttcksteilungen, BaumalRnahmen etc. als Kontrollinstrument der Stadt fr eine geordnete
stadtebauliche Entwicklung; auch Prifung des gemeindlichen Vorkaufsrechts gem. § 24 Abs. 1
BauGB

= Eintragung des Sanierungsvermerks im Grundbuch ( § 143 Abs. 2 BauGB): Keine
unmittelbaren rechtlichen Wirkungen, lediglich eine Informations- und Sicherungsfunktion fur den

Grundstucksverkehr .
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' ]
Sanierungssatzung o

Relevanz fur ,Kusterdingen Nord”

= Sanierungsschwerpunkt: Modernisierung privater Gebaude, nicht umfassende Neuordnung -

I.d.R. erschweren die Vorhaben/Rechtsgeschafte nicht die Umsetzung der Sanierungsziele

= Relevanz Vorkaufsrecht: Gem. Neuordnungskonzept besteht nur sehr eingeschrankt Interesse
der Gemeinde, Grundstiicke bzw. Grundstiicksteile zu erwerben (z.B. zur Sicherung/Abrundung

von Offentlichen Verkehrsflachen)

= Durchfuhrung im vereinfachten Sanierungsverfahren: Keine Kaufpreisprifung im Falle von

VeraulRerungen (Kaufpreis ist kein Versagungsgrund)

]@: Ziel: kooperative Losungen mit Eigentimern

15.10.2025 Einwohnerversammlung Kusterdingen
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Finanzierung der MalBhahme g@@a

= Vom Land bewilligter Forderrahmen: 3,0 Mio. €

= Davon 60 % Finanzhilfen des Landes = 1,8 Mio. € und
40 % stadtischer Eigenanteil = 1,2 Mio. €

= Forderung ist in den ,Stadtebauforderrichtlinien® des
Landes (Verwaltungsvorschrift) geregelt

= Forderung von 6ffentlichen und privaten Mal3nahmen
maoglich

Bei der Linde / Tubinger Stral3e
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Fordermoglichkeiten o

Rahmenbedingungen

Forderung von privaten Modernisierungsmal3nahmen durch Zuschtisse und erhéhte
steuerliche Abschreibungsmaoglichkeiten gem. § 7h, 10f und 11a EStG

Nur im Einzelfall: Férderung von privaten Gebaudeabbrichen durch Zuschuss

= Kombination mit anderen Forderprogrammen (z.B. KfW, BEG...) i. d. R. moglich —
Mitteilungspflicht des/der Eigentiimer/in

= Eigenleistungen mdglich (bis 15 % des Gesamtaufwands)

= FOrderung kann grundsétzlich nur gewahrt werden, solange Stadtebauférdermittel zur Verfigung
stehen (Fordermdglichkeiten gelten nicht unbegrenzt)

= Kein Rechtsanspruch auf Férderung, kommunale Haushaltsmittel missen zur Verfligung stehen
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Fordermdglichkeiten g@a

Modernisierung | Fordervoraussetzungen

Die Malinahme muss den Sanierungszielen der Gemeinde entsprechen.

= Das Gebaude muss sich nach Umsetzung der Malinahmen auf dem Stand einer umfassenden
Modernisierung befinden.

= Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung vor Baubeginn (Grundlage: fachmannisch erstellte
Kostenschatzung oder Handwerkerangebote)

= Die Investitionskosten missen mindestens 15.000 € brutto, bei Teileigentum mindestens 10.000 €
brutto betragen.

= Die geltenden Gesetze und Verordnungen zum baulichen Warmeschutz und der Anlagentechnik
(z. B. Gebaudeenergiegesetz (GEG), Erneuerbare-Warme-Gesetz (EWarmeG) etc.) sind
einzuhalten.
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Fordermoglichkeiten s s

Modernisierung | Forderfahige Mal3nahmen

o

= Klimaschutz / CO2-Einsparung (energetische Sanierung)

® o — Malinahmen zur Warmedadmmung (AuRenwénde, Decken, Dach) sowie Folgemalinahmen (z.B. Erneuerung Fassade,
O Dach, Dachentwasserung)

%ﬁ\ — Austausch alter Fenster und Turen
) (11

— Einbau einer auf erneuerbaren Energien basierenden Heizungsanlage/Warmwasserbereitung
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Fordermdglichkeiten gj@a

Modernisierung | Forderfahige Mal3nahmen

= Klimaschutz / CO2-Einsparung (energetische Sanierung)

® o — Malinahmen zur Warmedadmmung (AuRenwénde, Decken, Dach) sowie Folgemalinahmen (z.B. Erneuerung Fassade,
O Dach, Dachentwasserung)

%ﬁ\ — Austausch alter Fenster und Turen
) (11

— Einbau einer auf erneuerbaren Energien basierenden Heizungsanlage/Warmwasserbereitung

= Bauliche Anpassung im Hinblick auf barrierefreien / altersgerechten Wohnraum

(%5 —  MaRnahmen zum Abbau von Barrieren
(.; @ — Altersgerechter oder barrierefreier Ausbau/Erneuerung von Sanitaranlagen (Bader/WC)
[h_J]_ Q — Anpassung von Grundrissen

— Erneuerung/Anpassung Gebéaudeinstallation (Elektro, Gas, Wasser, Abwasser) — als FolgemalRnahme
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Fordermdglichkeiten g@a

Modernisierung | Forderfahige Malinahmen

= Klimaschutz / CO2-Einsparung (energetische Sanierung)

® o — Malinahmen zur Warmedadmmung (AuRenwénde, Decken, Dach) sowie Folgemalinahmen (z.B. Erneuerung Fassade,
O Dach, Dachentwasserung)

%ﬁ\ — Austausch alter Fenster und Turen
) (1],

— Einbau einer auf erneuerbaren Energien basierenden Heizungsanlage/Warmwasserbereitung

= Bauliche Anpassung im Hinblick auf barrierefreien / altersgerechten Wohnraum

(@5 —  MaRnahmen zum Abbau von Barrieren
(.’; @ — Altersgerechter oder barrierefreier Ausbau/Erneuerung von Sanitaranlagen (Bader/WC)
[h_J]_ Q — Anpassung von Grundrissen

— Erneuerung/Anpassung Gebéaudeinstallation (Elektro, Gas, Wasser, Abwasser) — als FolgemalRnahme

= Schaffung zusatzlicher Wohneinheiten im Bestand
00 — Teilung von Wohneinheiten, Anpassung von Grundrissen
0900 -~ Einbau/Ausbau/Erneuerung von zusatzlichen (altersgerechten/barrierefreien) Sanitaranlagen (Bader/WC)
|| — Erneuerung/Anpassung Geb&audeinstallation (Elektro, Gas, Wasser, Abwasser) — als Folgemal3nahme
— Innenausbau — als Folgemal3nahme
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Fordermdglichkeiten

Modernisierung | H6he der Forderung

Sanierungsziel:

Gemeinde
KUSTERDINGEN

L N

Umfassende, zukunftsfahige Modernisierung des privaten Gebaudebestands, mdglichst hoher

energetischer Standard

Gestaffelte Forderhéhe (je nach erreichtem KfW-Effizienzhaus-Standard)

Erreichter Standard* Max. Forderung pro Gebaude

Kein KfW-Effizienzhaus-Standard 10 %
KfW-Effizienzhaus 100 15 %
KfW-Effizienzhaus 85 20 %
KfW-Effizienzhaus 70 25 %
KfW-Effizienzhaus 55 30 %

10.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
50.000 €

Keine Forderung tber Kf\W mehr mdglich!

*) Grundlage fur KfW-Vergleichswerte: Referenzgeb&aude, das den jeweils geltenden gesetzlichen Mindestanforderungen des Gebaudeenergiegesetzes (GEG)
entspricht. > erhdhen sich die gesetzlichen Mindestanforderungen, erhéhen sich damit auch die Anforderungen gem. des jeweiligen KfW-Standards

Nachweis des erreichten Energiestandards (durch einen qualifizierten Energieausweis anhand der Parameter ,Jahres-Primarenergiebedarf “ und ,spezifischer

Transmissionswarmeverlust“) muss vor Auszahlung der Forderung erbracht werden!

15.10.2025 Einwohnerversammlung Kusterdingen
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Fordermoglichkeiten o

Modernisierung | H6he der Forderung

Einzelfallbezogene Regelungen in besonders gelagerten Ausnahmefallen, insbesondere

= bei Gebauden mit mehreren Wohneinheiten sowie Wohnungseigentimergemeinschaften

= bei denkmalgeschitzten oder besonders ortsbildpragenden Gebauden (gem. Einstufung
Landesdenkmalamt)

= Uber abweichende Regelungen entscheidet der Sanierungsausschuss der Gemeinde
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Fordermdglichkeiten gj@a

Modernisierung | H6he der Forderung

Einzelfallbezogene Erh6hung des max. Zuschussbetrages:

= FUr jede im Rahmen der Modernisierungsmal3nahme zusatzlich im Bestand geschaffene Wohneinheit
um 5.000 €*

= FUr sonstige besonders forderwiirdige Mal3hahmen, die insbesondere einen Beitrag zum Klimaschutz
und zur Klimaanpassung leisten (z.B. Verwendung 6kologischer Baustoffe, stadtklimatisch wirksame
MalRnahmen am Geb&ude wie z.B. Dach- und Fassadenbegrinung) um bis zu 5.000 €*

= Uber die Gewahrung eines erhchten Kostenerstattungsbetrages und dessen Hohe entscheidet der
Sanierungsausschuss der Gemeinde

*) Die gem. den Stadtebaufdérderrichtlinien des Landes Baden-Wirttemberg maximale Forderung von i.d.R. 35 % der forderfahigen Kosten darf
jedoch nicht Uberschritten werden.
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Fordermdglichkeiten % N
Modernisierung | Fallbeispiel (KfW-Effizienzhaus-85-Standard wird erreicht)

o

Modernisierung umfasst:

= Energetische Modernisierung (KfW-Effizienzhaus 85-Standard) 20 % ff.
= Altersgerechte Modernisierung Sanitarrdume 20 % ff.
= Modernisierung Innenraume (Erneuerung Wande, Béden) nicht ff.
Gesamtkosten: 400.000 €
abzgl. nicht-forderfahige Kosten (Modernisierung Innenraume) 40.000 €
abzgl. sonst. Zuschisse (z.B. Zuschuss fur Bad, KfW-Tilgungszuschuss...) 15.000 €
Forderfahige Kosten insgesamt 345.000 €
Zuschuss (20 %, max. 30.000 €) 30.000 €
Verbleibender Eigenanteil 355.000 €
Steuerliche Abschreibung* bei Eigennutzung: 10 Jahre 2 9 % = 31.950 €/ p.a.
... bei Vermietung 8 Jahre a 9 % =31.950 €/ p.a.

und 4 Jahre a7 % = 24.850 €/ p.a.
*) Einzelheiten sind mit Steuerberater/Finanzamt zu klaren!
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Wie komme ich an den Zuschuss? I

v

v

v

Kontaktaufnahme mit der Agentur fur Klimaschutz Landkreis Tubingen Agentur fir Klimaschutz
Doblerstraf3e 13
72074 Tubingen
Mail: info@agentur-fuer-klimaschutz.de
Tel.: 07071 56796-0

Gemeinsamer Beratungstermin vor Ort (Agentur fur Klimaschutz Landkreis Tubingen und / oder KE)
Einholung Kostenschatzung und / oder Handwerkerangebote

Bei Vorliegen der Foérdervoraussetzungen: Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung mit der Gemeinde
Durchfuhrung der vereinbarten Malinahmen
Vorlage Rechnungen / Zahlungsnachweise
Auszahlung des Zuschusses

Erhalt Steuerbescheinigung
LB=BW Immobilien
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Kommunalentwicklung GmbH

LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Heilbronner Stral3e 28

70191 Stuttgart

Tel. 0711 6454 2120

www.kommunalentwicklung.de

Martina Steireif, M. Eng. Stadtplanung



	Folie 1: Sanierungsgebiet „Kusterdingen Nord“
	Folie 2: Rolle der Kommunalentwicklung (KE)
	Folie 3: Rückblick
	Folie 4: Sanierungsgebiet
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9: Finanzierung der Maßnahme
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18: Fördermöglichkeiten
	Folie 19: Wie komme ich an den Zuschuss?
	Folie 20

